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u. dgl.), ihre zweckmäßige Verwendung und sorg
same Pflege, v*. v

4. Der Sicherheitsbeauftragte wiikt bei der Bestel
lung neuer Maschinen,' Apparate und sonstiger 
Einrichtungen mit, um die Mitlieferung der best
möglichen Schutzvorrichtungen sicherzustellen. 
Nach Ausführung der Bestellung hat er did' mit
gelieferten Schutzvorrichtungen zu begutachten.

5. Der Sicherheitsbeauftragte wirkt bei der Planung 
von Neuanlagen, bei Umbauten, Erweiterungen 
usw. mit und sichert die Einhaltung der Sicher
heitsvorschriften.

6. In großen Betrieben (etwa ab 1000 Arbeiter) - 
empfiehlt sich die Führung einer Unfallstatistik. 
Als Muster ist die Statistik des Hauptamtes für 
Arbeitsschutz zu benutzen, um vergleichbare Re
sultate für alle Unfallstatistiken zu erhalten.

7. Auf dem Gebiet der Arbeitsschutzwerbung fallen 
den*. Sicherheitsbeauftragten besondere Aufgaben 
zu, wie Auswertung der Unfälle, Vorträge, sicher- 
beitetechnische Schulung von Werksangehörigen 
usw.

8. Der Sicherheitsbeauftragte soll seinen Gesichts
kreis durch Gedankenaustausch mit Fachleuten in 
anderen Betrieben, in Forschungsstellen u. dgl. so
wie durch Studium der Fachliteratur erweitern.

Die Stellung des Sicherheitsbeauftragten ist kein Posten 
für einen ruhebedürftigen, verdienten Betriebsangehöri
gen oder einen in der Produktion nicht brauchbaren In
genieur. Nur eine zielstrebige Persönlichkeit, die durch 
ihr Auftreten und ihr Können überzeugt, wird den hohen 
ethischen Aufgaben gerecht werden, die dem Sicherheits
beauftragten obliegen. л

Arbeitsanweisung für Unfallvertrauensleute

4 S t e l l u n g  i m  B e t r i e b
Nach der Magistrats-Verordnung vom 1*. August 1946 

muß in größeren Betrieben mit mehreren Betriebsabtei
lungen, Baustellen usw., insbesondere solchen mit ver
schiedenen Arbeitsverfahren,-in jeder Betriebsabteilung 
usw. ein Unfallvertrauensmann oder eine Unfalllver- 
trauensfrau vorhanden sein*). In Betriebsabteilungen] die 
überwiegend Frauen beschäftigen, ist* die Bekleidung 
dieses Kostens durch eine Frau erwünscht. Der kStfall- 
vgitrauensmann muß vom Vertrauen der Arbeitskollegen 
seiner Abteilung getragen werden, gleichgültig, ob er 
von ihnen gewählt oder von der Arbeitsschutzkom
mission eingesetzt wurde. In seiner Beschäftigung im 
Betrieb soll sich durch seine Bestellung zum Unfallver- 
trauensmann nichts ändern. - In Fjragen des Arbeits
schutzes aber untersteht er der Arbeitsschutzkommission; 
seiner Weiterbildung in sicherheitstechnischer Hinsicht 
soll sich auch der Sicherheitsbeauftragte annehmen.

1 * A u f g a b e n  .
Die beiden wesentlichen Aufgaben des Ünfallver- 

trauensmannes innerhalb seines Arbeitsbereiches' sind 
die Erhaltung und die Verbesserung des Unfall- und 
Krankheitsschutzes und die Aufklärung seiner Arbeits
kollegen über die Betriebsgefahren und deren Vermei
dung. Die sicherheitstechnischen Aufgaben bestehen in: * 

Ständiger Überwachung sämtlicher in dem zugewüq- 
senen Bereich befindlichen Schutzeinrichtungen auf 
ordnungsgemäßen Zustand;

*) Wo im «Text der Arbeitsanweisung vom >,(UnfallVertrauensmann” und von 
„Unfallvertraueneleuten” die Rede-ist, sind stets auch die Unfallvertrauens
frauen mitgSmeint. . •.* ; \ . «}

y^iterrichtung des Abteilungsleiters und der Arbeits
schutzkommission über Vorgefundene Mängel und neu 
erkannte Gefahrenquellen sowie Überwachung der Ab
stellung; '

eigenen Vorschlägen zur Verbesserung der Schutz
einrichtungen;

Feststellungen bei vorkommenden Unfällen. Da der 
Unfallvertrauensmann a)s1 Mitarbeiter in der Betriebs
abteilung efner der ersten an der Unfallstelle sein 
kann, können seine sachlichen Feststellungen von 
größtem Wert für die Aufklärung der Un|allursachen 
sein, u. U. auch eine etwaige Verschleierung des Tat
bestandes verhindern.

An Betriebsbesichtigungen und Ünfalluntersuchun^ 
gen von behödlicher Seite soll er teilnehmen. Die Aus
sprache mit den Angestellten des Hauptamtes für 
Arbeitsschutz wird ihn dabei in seiner Tätigkeit för
dern und ihm neue Anregungen geben.

Die notwendige Aufklärung der Mitarbeiter findet ihre 
Begründung in der Tatsache, daß sich zahlreiche Un-. 

fälle und Berufserkrankungen vermeiden lassen, wenn 
der einzelne bei der Arbeit mehr Vorsicht, Überlegung, 

Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewußtsein und soli
darisches Verhalten walten läßt.. Die Ursachen der Be

triebsunfälle und Berufserkrankungen liegen oft beim 
Verletzten selbst und sind die Folgen unsachgemäßen 

-.Verhallens durch: ' . . . . .  ■.
Mangelnde Überlegung bei der Arbeit;
Unkenntnis der Sicherheitsvorschriften;
Unkenntnis oder Geringschätzung der Betriebsgefahren; 
Überschätzung der eigenen Körperkräfte und Leistungen; 
Bequemlichkeit, Besserwissenwollen und Leichtsinn? 
Nichtbenutzung von Schutzmitteln (z.B. Schutzbrillen); 
Beseitigung von Schutzvorrichtungen, um angeblich 

^vorteilhafter arbeiten zu können;
Unbefugtes Arbeiten an Masdjjnen anderer Arbeits

kameraden;
Mangelnde Geistesgegenwart im Augenblick der 

Gefahr;
Verwechslung von Mut und Leichtsinn; ,
Spielereien und Neckereien mit Arbeitskameraden 

während der Arbeit;
Nichtbeachtung und verspätete Versorgung kleiner 

' Wunden. ,'*•
Trotz aller Schutzvorrichtungen und innerbetrieb

lichen Arbeitsschutzmaßnahmen ist und%leibt die eigene. 
Vorsicht bester Unfallschutz. Viele Mitarbeiter werden 
diese einfachen und selbstverständlichen Dinge auch 
6in sehen, wenn sie in ruhiger und sachlicher Weise auf
merksam gemacht worden sind. , '. - -e

- E i g n u n g
Das wirksamste Mittel in der Erfüllung seiner Auf
gaben besteht für den Unfallvertrauensmann in dem 

guten Beispiel, das er seinen Arbeitskollegen gibt. 
Genaue Kenntnis der Betriebsgefahren seines Arbeite- 

■ bereiches, Sicherheit und Erfahrung in ihrer Bekämpfung 
und vor allem konsequente Befolgung der Sicherheits- 

Vorschriften und ausnahmslose Benutzung der Schutz
einrichtungen bei seiner Arbeit, auch wenn es unbequem 
ist, sind Voraussetzungen für den Erfolg seiner Tätigkeit.

Er muß unermüdlich bestrebt sein, seine Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Unfall- und Krankheitsverhütung zu er
weitern und fnuß Beharrlichkeit und Geduld besitzen, 
seinen Mitarbeitern in unermüdlicher Kleinarbeit, immer 
wieder den Gedanken der Sicherheit nahe zu bringen. 
Fachliches Können und selbstlose Pflichterfüllung sichern


